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Sehr geehrte Ernsthofnerin! 

Sehr geehrter Ernsthofner! 

 
 

GEBURTEN 
 
Anlässlich der Geburt eines Kindes erhalten Eltern am Gemeindeamt „Geburtengutscheine“.   
 
 

AKADEMISCHER GRAD 
 
Um einen akademischen Grad in unser neues Computersystem übernehmen zu können, ist es 
erforderlich, von jeder Person mit akadem. Grad eine Titelverleihungsurkunde zu hinterlegen. Wir 
bitten Sie um Übermittlung, damit es uns möglich ist, eine korrekte Eintragung durchführen zu 
können. 
 
 

ACHTUNG HUNDEHALTER 
 

Da es wieder vermehrt zu Beschwerden bezüglich Leinenpflicht von Hunden kommt, möchten wir 
unsere Hundehalter ersuchen, die Bestimmungen lt. NÖ Hundehaltegesetz zu beachten: 
 
Hunde sind an öffentlichen Orten im Ortsbereich, sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkanlagen, Einkaufszentren, Freizeit- und Vergnügungsparks, 
Stiegenhäusern und Zugängen zu Mehrfamilienhäusern und in gemeinschaftlich genutzten Teilen 
von Wohnhausanlagen an der Leine oder mit Maulkorb zu führen. 
 
Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential sind an o.a. Orten immer mit Maulkorb und Leine zu 
führen! 
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ILLEGALE MÜLLABLAGERUNGEN 
 
In letzter Zeit häufen sich die illegalen Ablagerungen von Grünschnitt entlang der Uferstraße.  
Einige Ernsthofner Bürger pflegen die „Uferstraßenböschung“ und ärgern sich, wenn auf den frisch 
gepflegten Abschnitten der Grünschnitt illegal entsorgt wird.  
Für die Entsorgung der Grün- bzw. Strauchschnittabfälle steht jedem Ernsthofner Bürger in der 
Bahnhofstraße der Grünschnittcontainer bzw. unser Lagerplatz für Strauchschnitt zur Verfügung. 
 
 

RATTEN 
 
In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden über vermehrte Rattenplagen. Ratten schaden den 
Menschen: Durch Fraß, die Zerstörung von Verpackungen, das Anknabbern von Kabeln, durch 
Kot und Urin sowie die Übertragung von Krankheiten. Eine effiziente Bekämpfung von 
Schadnagern ist möglich: Halten Sie die Hygienemaßnahmen ein, verwenden Sie den Nagern 
angepasste Köderformen und bringen Sie diese sorgfältig aus. 
 
 

ELEKTROAUTO DER WESTWINKEL-GEMEINDEN 
 
Im November wird das Elektroauto der Gemeinde Ernsthofen wieder zur Verfügung gestellt. Gerne 
können Sie sich dieses für Probefahrten tageweise, nach Vorhandensein, beim Gemeindeamt 
ausleihen. Bitte den Bedarf bei Fr. Leutgeb 8450-14 anmelden. Das Auto ist Vollkasko versichert, 
wobei ein Selbstbehalt in der Höhe von € 350,00 durch den Entlehner zu bezahlen ist. Es muss 
vor der Nutzung ein Nutzungsvertrag unterzeichnet werden. Die näheren Bedingungen bitte im 
Einzelfall am Gemeindeamt besprechen bzw. finden Sie die Kopie des Vertrages zur Information 
auf unserer Homepage unter www.ernsthofen.gv.at    
 
 

UMSTELLUNG MEKAM-TONNEN TERMIN 
 
Am Samstag, 28. Oktober 2017 werden die neuen Tonnen an alle betroffenen Haushalte 
zugestellt. Wenige Tage nach der Anlieferung der zwei neuen Tonnen erfolgt die letzte Abfuhr der 
alten MEKAM-Tonne. Diese ist wie üblich am angestammten Abholplatz bereitzustellen, wird 
entleert und kurze Zeit später (max. zwei Tage darauf) abgeholt. 
WICHTIG: Nach der letzten Entleerung darf die MEKAM-Tonne nicht vom Abholplatz 
weggestellt werden! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

Karl Huber 
Bürgermeister 
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